
MIETMINDERUNG WEGEN MANGELNDEN
SCHALLSCHUTZES: DIN-NORMEN ZUR ZEIT DER
GEBÄUDEERRICHTUNG MASSGEBEND!

Bundesgerichtshof, Urteil vom 7.7.2010 — Aktenzeichen: VII-ZR 85/09

Sachverhalt
Die Mieter einer Wohnung in einem 2001/2002 errichteten Mehrfamilienhaus
minderten die Bruttomiete um 10 % wegen Mängeln der Trittschalldämmung.
Vertragliche Vereinbarungen zu Trittschallschutz oder Lärmfreiheit wurden nicht
getroffen. Die Mieter rügten, dass aus der darüberliegenden Wohnung permament
Wohngeräusche zu hören seien. Nach ihrer Auffassung war trotz Einhaltung des
Normwerts der zur Zeit der Errichtung geltenden DIN-Norm (hier DIN 4109) ein
Mangel der Mietsache vorhanden. Die Rechtsprechung des BGH zum Baurecht sei
auf Mietsachen übertragbar.

Entscheidung
Der BGH folgt dem nicht. Die Mieter können die Miete nicht mindern. Die für das
Bauvertragsrecht entwickelten Grundsätze sind auf das Wohnraummietrecht nicht
übertragbar. Ohne eine dahingehende vertragliche Regelung hat der
Wohnraummieter keinen Anspruch auf einen Schallschutz, der über die Grenzwerte
der zur Zeit der Errichtung des Gebäudes geltenden DIN-Norm hinausgeht. Der
BGH führt seine Rechtsprechung konsequent fort und stellt für die Frage eines
Mangels auf den bei der Errichtung des Gebäudes geltenden Maßstab ab. Anders
als im Bauvertragsrecht sind keine höheren Schallschutzwerte zu fordern, als die
Mindestanforderungen, die die DIN 4109 enthält.

Für das Bauvertragsrecht hat der BGH entschieden, dass durch die vereinbarte
Bauweise in einwandfreier, den Regeln der Technik entsprechender Bauausführung
höhere Schallschutzwerte erreicht werden müssen. Der Erwerber kann
grundsätzlich erwarten, dass der Bauunternehmer den Schallschutz nach den zur
Zeit der Abnahme geltenden Regeln der Technik erstellt.
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